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Statut
des Staatssekretariats für Berufsbildung 

Beschluß des Ministerrates

vom 10. Juli 1975

§ 1
(1) Das Staatssekretariat für Berufsbildung (nachstehend 

Staatssekretariat genannt) ist 'das Organ des Ministerrates zur 
Leitung und Planung der staatlichen Bildungspolitik auf dem 
Gebiet der Berufsbildung. Es verwirklicht seine Aufgaben in 
Durchführung der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse 
auf der Grundlage der Verfassung der Deutschen Demokrati
schen Republik, der Gesetze und anderen Rechtsvorschriften.

(2) Das Staatssekretariat -ist für die Ausarbeitung, Koordi
nierung und Kontrolle der Durchführung der staatlichen Bil
dungspolitik auf dem 'Gebiet der Berufsausbildung der Lehr
linge Sowie der Aus- und Weiterbildung der Facharbeiter und 
Meister (nachstehend Berufsbildung genannt) verantwortlich. 
Eis erarbeitet dazu entsprechend den Festlegungen des Mind- 
sterrates die erforderlichen Grundsätze zur Leitung, Planung 
und Durchführung der Berufsbildung.

(3) Das Staatssekretariat sichert, daß die Berufsbildung ent
sprechend den Erfordernissen der sozialistischen Gesellschaft 
gestaltet und kontinuierlich entwickelt wird. Eis hat in seiner 
gesamten Tätigkeit dazu ibedzutragen, daß allseitig entwickelte, 
klassenbewußte und hochqualifizierte Facharbeiter und Mei
ster gebildet und erzogen werden, die verantwortungsbewußt 
an der Verwirklichung der Volkswirtschaftspläne arbeiten, 
Aufgaben zur Lösung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts meistern und an der Leitung, Planung und Durchfüh
rung gesellschaftlicher Prozesse aktiv teilnehmen.

(4) Die Aufgaben des Staatssekretariabs umfassen vor 
allem
— die Grundanforderungen für die Entwicklung des Bildungs

und Erziehungsinhaltes, die Entwicklung der Ausbildungs- 
berufe und die Gestaltung des Unterrichts zu erarbeiten so
wie die Ausbildungswege zu bestimmen;

— die Systematik der Ausbildungsberufe und die Systematik
der Fachrichtungen der Meister zu führen und weiterzuent- 
wickeln; *

— Regelungen für Planung, Bilanzierung und Herausgabe 
staatlicher Lehrpläne, berufsbildender Literatur und ande
rer Unterrichtsmittel vorzunehmen;

— Grundsätze für die klassenmäßige Erziehung und die sozia
listische Wehrerziehung in der Berufsausbildung, für die 
Förderung von Körperkultur und Sport und für die kultu
rell-ästhetische Bildung und Beziehung der Lehrlinge zu 
erarbeiten sowie die Anforderungen zur Gestaltung des 
sozialistischen Gemeinschaftslebens in den Lehrlingswohn
heimen zu bestimmen;

— die Planung und Bilanzierung des Bedarfs an Lehrern und 
.Erziehern in der Berufsbildung vorzunehmen, die Grund- 
anforderungen an die Aus- und Weiterbildung der pädago
gischen Leitungskräfte, Lehrkräfte und Erzieher der Elin
richtungen der Berufsbildung zu bestimmen und den Ab
solventeneinsatz der Lehrer und Erzieher zu koordinieren;

— bei der Erarbeitung des Planes der Aufnahme von Schul
abgängern für eine Berufsausbildung und der Auswertung 
der Erfüllung des Planes mitzuwirken sowie Grundsätze 
zur Berufsberatung für Facharbeiterberufe und Analysen 
des Standes ihrer Entwicklung auszuarbeiten;

— Regelungen für die Entwicklung der kommunalen Berufs
schulen, die Errichtung, Änderung oder Auflösung von Ein
richtungen der Berufsbildung sowie Grundsätze der Pla
nung und Abrechnung der finanziellen Mittel für die Be
rufsausbildung auszuarbeiten;

■*- den wissenschaftlichen Vor lauf für eine allseitige Weiter
entwicklung der Berufsbildung zu gewährleisten;

— die Einhaltung und Durchsetzung der staatlichen Bildungs
politik auf dem Gebiet der Berufsbildung zu kontrollieren 
und zu Schwerpunktaufgaben Inspektionen durchzufüh
ren.

Das Staatssekretariat stimmt erforderliche Maßnahmen mit 
den Ministerien und anderen zentralen Staatsorganen sowie 
den Räten der Bezirke ab und arbeitet mit den gesellschaft
lichen Organisationen, insbesondere mit der Freien Deutschen 
Jugend und dem Freien Deutschen Gewerkschafts bund, zu
sammen.

(5) Das Staatssekretariat hat seine Aufgaben unter umfas
sender Elinbeziehung der Werktätigen, insbesondere der Lehr
kräfte und Erzieher, in die Leitung und Planung zu lösen. 
Gutö Erfahrungen und Ergebnisse sind auszuwerten und zu 
verallgemeinern.


